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Deutschland gilt nach den Kriterien der Welt-
organisation für Tiergesundheit (OIE) seit 
September 2008 als „frei von terrestrischer 
Tollwut“ [1]. Der Status „tollwutfrei“ wird an-
erkannt, wenn innerhalb der letzten zwei Jahre 
kein Tollwutfall bei Tier und Mensch aufgetreten 
ist. Hiervon ausgenommen sind Fledermäuse. 
Durch die konsequente orale Immunisierung 
von Füchsen in Verbindung mit einer freiwilligen 
Impfung von Hunden und Katzen konnte der 
Erreger in vielen europäischen Ländern elimi-
niert werden. Aktuell stellen Fledermäuse das 
Hauptreservoir für Tollwutviren in Deutschland 
dar (Abb. 1). Zwar wird die Fledermaus-Tollwut 
durch andere Tollwutviren als die klassische 
Tollwut verursacht (hauptsächlich European 
Bat Lyssavirus 1 und 2), dennoch geht von ihr 
für den Menschen die gleiche Gefahr aus [2]. In 
Europa wurden bislang fünf Fälle einer Fleder-
maus-Tollwut bei Menschen dokumentiert [3].

Übertragung 
Das Virus vermehrt sich nach der Infektion des 
Tieres zunächst in dessen Zentralnervensystem 
und wird nach einer Ausbreitung des Erregers 
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Deutschland gilt seit 2008 als „frei von 
terrestrischer Tollwut“. Nach den Emp-
fehlungen der STIKO aus 2010 besteht 
eine berufliche Indikation für eine 
präexpositionelle Impfung derzeit nur 
bei Beschäftigten in Tierarztpraxen, in 
deren Tätigkeitsgebiet Wildtiertollwut 
neu (oder wieder) aufgetreten sein 
sollte. Für Personen mit beruflichem 
Kontakt zu Fledermäusen wird die 
Impfung ausdrücklich empfohlen. Der 
vorliegende Beitrag soll zu einer rati-
onal begründeten nachvollziehbaren 
Gefährdungs beurteilung im Bereich der 
tierärzt lichen Praxis beitragen.

v. a. über den Speichel ausgeschieden. Die Über-
tragung auf den Menschen erfolgt in der Regel 
durch einen Biss, ist jedoch auch über Kontakt 
mit infektiösem Material bei Verletzungen der 
Haut oder bei direktem Schleimhautkontakt 
möglich (z. B. Speichelspritzer ins Auge) [5]. 

Prävention humaner Tollwut
Da die Tollwuterkrankung immer tödlich ver-
läuft, sind Maßnahmen der Prävention für 
potenziell gefährdete Personen von großer 
Bedeutung. Unterschieden wird zwischen einer 
präexpositionellen und einer postexpositionel-
len Immunisierung.

Für Tierärzte und deren Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter ist eine präexpositionelle 
Impfung gegen Tollwut indiziert, sofern in de-
ren Tätigkeitsgebiet(en) Wildtiertollwut neu 
aufgetreten sein sollte [2]. In Deutschland 
oder anderen EU-Mitgliedsstaaten mit keinem 
oder geringem Tollwutrisiko geht von Kontak-
ten zu Tieren, abgesehen von Fledermäusen, 
aktuell keine Gefährdung aus [5,6]. Vor dem 
Hintergrund der Tollwutfreiheit Deutschlands 
wurden die Impfempfehlungen gegen Tollwut 
bereits 2010 von der Ständigen Impfkommission 
(STIKO) angepasst [2]. 

Nach einer vollständig durchgeführten 
Grund immunisierung beträgt die Schutzdauer 
bis zu fünf Jahre. Bei Personen mit weiter be-

stehendem Expositionsrisiko sollten regelmäßig 
Auffrischungsimpfungen entsprechend den An-
gaben der Hersteller durchgeführt werden. Zur 
Festlegung des exakten Auffrischungszeitpunkts 
ist eine Titerkontrolle empfehlenswert.

Postexpositionelle Prophylaxe
Bei berechtigtem Verdacht auf eine Tollwutex-
position ist eine Postexpositionsprophylaxe 
(PEP) einzuleiten, die eine Infektion wirksam 
verhindert [6]. Eine PEP besteht je nach Grad 
der Exposition aus einer Serie von Tollwut-
schutzimpfungen allein oder in Kombination 
mit der einmaligen Gabe von humanem Tollwut-
Immunglobulin. Die aktuellen Empfehlungen 
der STIKO sind in Tabelle  1 aufgeführt. Bei 
Expositionsgrad III wird vom Tollwut-Immun-
globulin zusätzlich so viel wie möglich in und 
um die Wunde instilliert [7]. Falls eine indi-
zierte Tollwut-Immunglobulingabe beim ersten 
Impftermin versäumt wurde, kann diese bis zu 
sieben Tage nach der ersten Tollwut-Impfdosis 
nachgeholt werden [7].

Wann soll eine PEP verabreicht werden?
Grundsätzlich gilt, dass man sich nicht in Ge-
bieten infizieren kann, in denen keine Tollwut 
mehr vorkommt. Ungeachtet dieser generellen 
Feststellung kann es im Praxisalltag zu Schwie-
rigkeiten bei der konkreten Beurteilung von 

Abb. 1: Tollwutfälle bei Tieren insgesamt und bei Fledermäusen in Deutschland, 2000–2015 [4].
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Grad der  
Exposition

Art der Exposition durch ein tollwut-
verdächtiges oder tollwütiges Wild-  
oder Haustier oder eine Fledermaus

Immunprophylaxe* (Fachinformation 
beachten)

I Berühren/Füttern von Tieren, Belecken der 
intakten Haut

Keine Impfung

II Nicht blutende, oberflächliche Kratzer oder 
Hautabschürfungen, Lecken oder Knabbern 
an der nicht intakten Haut

Tollwut-Schutzimpfung

III Bissverletzungen oder Kratzwunden, Kon-
takt von Schleimhäuten oder Wunden mit 
Speichel (z. B. durch Lecken), Verdacht auf 
Biss oder Kratzer durch eine Fledermaus 
oder Kontakt der Schleimhäute mit einer 
Fledermaus

Tollwut-Schutzimpfung und einmalig 
mit der ersten Dosis simultan Verabrei-
chung von Tollwut-Immunglobulin  
(20 IE/kg Körpergewicht)

* Die einzelnen Impfungen und die Gabe von Tollwut-Immunglobulin sind sorgfältig zu dokumentieren.

Fledermaus-Tollwut
Das Vorkommen von Fledermaus-Tollwut kann 
derzeit aufgrund der geringen Überwachungs-
intensität nirgendwo ausgeschlossen werden. 
Deshalb sollten Fledermäuse (lebendig, flug-
unfähig oder tot) nur mit Handschuhen ange-
fasst werden, die sicher bissfest sind [6]. Hat 
trotzdem ein Haut- oder Schleimhautkontakt zu 
einer lebenden oder toten Fledermaus stattge-
funden oder kann ein Biss oder Kratzer durch 
eine Fledermaus nicht ausgeschlossen werden, 
sollte umgehend mit einer PEP begonnen wer-
den, auch wenn keine Verletzung erkennbar 
ist. Dabei ist zu beachten, dass infizierte Fle-
dermäuse kein abnormales Verhalten zeigen 
müssen und dass aufgrund der geringen Größe 
der Tiere eine Bissverletzung nicht immer nach-
weisbar sein muss. 

Praxistipp: Die Tauglichkeit von Handschu-
hen für den Schutz vor Kleintierbissen wurde in 
einem Praxistest untersucht [12]; dort finden 
sich auch Handschuhe, die das Kriterium „biss-
fest“ erfüllen.

Berufskrankheiten und Arbeitsunfälle
Bei der Berufsgenossenschaft für Gesundheits-
dienst und Wohlfahrtspflege (BGW) wurden zwi-
schen 2008 und 2014 insgesamt 245 melde-
pflichtige Arbeitsunfälle im Zusammenhang mit 
Tollwut gemeldet und acht Verdachtsanzeigen 
auf eine berufsbedingte Tollwutinfektion [13]. 
Eine Tollwutinfektion beim Menschen wurde in 
keinem der gemeldeten Fälle beobachtet. Es 
besteht offenbar ein Missverhältnis zwischen 
der Zahl der gemeldeten Verdachtsanzeigen 
einerseits und dem real vorhandenen Risiko 
einer beruflich bedingten Tollwutinfektion 
andererseits. 

Fazit
Solange es zu keinem Neuauftreten der klassi-
schen Wildtiertollwut (terrestrischer Tollwut) 
in Deutschland kommt, ist derzeit nach einer 
Bissverletzung durch ein Wildtier keine PEP er-
forderlich. Die Abwägung, wann ein Hund oder 
eine Katze bei auffälligem Verhalten in Deutsch-
land als tollwutverdächtig gelten kann, ist im 

Einzelfall schwierig. Lässt sich ein Halter nicht 
ermitteln oder ist das Tier nach dem Kontakt 
nicht auffindbar, wird im Zweifelsfall eine PEP 
durchzuführen sein. Das Meldeverhalten zeigt, 
dass das Risiko einer Tollwutinfektion durch 
eine Bissverletzung durch Haus- oder Wildtiere 
aktuell noch überschätzt wird. Dagegen werden 
die Verletzungen durch Fledermausbisse nach 
unserer Einschätzung noch nicht ausreichend 
in der Risikoabschätzung berücksichtigt. Die 
Impfberatung sollte das individuelle Infekti-
onsrisiko im Einzelfall verstärkt einbeziehen. 
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Einzelfällen kommen. Für die Gefährdungs-
beurteilung im Praxisalltag gelten folgende 
Grundsätze: 

 − In Deutschland oder anderen tollwutfreien 
Ländern Europas geht derzeit von Kontak-
ten zu Tieren, abgesehen von Fledermäusen, 
keine Gefährdung aus.

 − Eine Tollwutgefahr geht von Hunden oder 
Katzen aus, die kürzlich illegal aus einem 
Tollwut-Endemiegebiet nach Deutschland 
mitgebracht wurden; dazu zählen u.  a. 
Staaten der Russischen Föderation, Weiß-
russland, Bosnien-Herzegowina, Baltische 
Staaten, Türkei, östliches Polen, Afrika und 
Asien [8,9].

 − Die Einreisebestimmungen beim Import von 
Tieren aus Ländern mit Tollwutrisiko sind zu 
beachten (gültige Tollwut-Impfung, Immu-
nitätsnachweis) [9]. Eine Einfuhr von nicht 
geimpften Tieren unter 12 Wochen ist nur un-
ter bestimmten Bedingungen möglich [10].

 − Bei einem Verdachtsfall kann die Veterinär-
behörde die Beobachtung des Tieres anord-
nen. Ein zum Zeitpunkt des Bisses infektiöses 
Tier hätte Virus im Speichel ausgeschieden 
und würde definitiv innerhalb der folgenden 
drei bis sieben Tage sterben [11].

 − Bei Hunden und Katzen, die nach zehn 
Tagen noch symptomlos sind, liegt keine 
Tollwutinfektion vor. In diesen Fällen kann 
die initial unverzüglich zu beginnende PEP 
abgebrochen und das Tier aus der Beobach-
tung entlassen werden [6].

 − Nach einer Bissverletzung durch ein Wildtier 
ist in Deutschland derzeit keine PEP erfor-
derlich [6]. 

 − Kleinsäuger (z. B. Maus, Ratte, Eichhörn-
chen, Siebenschläfer) oder Hasenartige 
(Hasen, Kaninchen) spielen in der Epide-
miologie der Tollwut keine Rolle; daher ist 
eine PEP bei Kontakt oder nach einem Biss 
selbst in Tollwut-Endemiegebieten nicht 
indiziert [6].

 − Ob in einem Gebiet aktuell die Wildtiertoll-
wut neu aufgetreten ist, lässt sich im Zwei-
fel bei der zuständigen Veterinärbehörde 
erfragen. 

Tab. 1: Empfehlungen der STIKO zur postexpositionellen Tollwut-Immunprophylaxe [7]


